
BEGRUNDUNG 
ZUR 4, ~NDERUNG DES 

BEBAUUNGSPLANES "JENSEITS DER BACH" 
ORTSGEMEINDE NIEDERSOHREN 

Für den rechtsverbindlichen Bebauungsplan "Jenseits der Bach" 
hat der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Niedersohren die 
4. ~nderung des Bebauungsplanes beschlossen. 

Wesentlicher Inhalt der Bauleitplanung ist die Umplanung der 
ausgewiesenen Stra nkörper. Der bereits geteerte NühLenweg 
und der noch herzustellende Sohrener soll als Wohnstraße 
hergestellt werden. Die vor nen Gehwege entfallen zugunsten 
von Park- und Grünstreifen. 

Der ursprüngliche Bebauungsplan beinhaltete eng renzte Ober= 
baubare GrundstUcksteile der einzelnen Grundstücksfl~chen mit 
Festsetzungen von Baulinien. renzen und Garagenstellpl~tzen. 
Im der Umplanung soll die Uberbaubare GrundstUcksfl~che 
nach heutigen Gesichtspunkten ange t und in einem Bande 
durchgezogen werden. 

Die Textfestsetzungen werden entsprechend dem 
der Baunutzungsverordnung neu gefaßt. 

tzbuch und 

Die 4. ~nderung des Bebauungsplans ist durch die Planurkunde im 
Na tab 1;500. den Textfestsetzungen sowie durch die Begründung 
bestimmt. 

2. AUSGANGSSITUATION 

In der Ortsgemeinde Niedersohren wohnten am 30.12.1990 334 Ein
wohner. Der Ort liegt im Westen der Verbandsgemeinde Kirchberg 
im Rhein-Hunsrück-Kreis in einer topogr 
über NN. 

ischen Höhe von 386 m 

Das Plangebiet befindet sich südwestlich der Ortslage und wird 
vom Sohrener erschlossen, der südlich in die K 2. nördlich 
in den Ortskern einmündet. Der Bebauungsplan "Jenseits der Bach" 
der Ortsgemeinde Niedersohren ist am 02.08.1969, die 1. Rnderung 
am 13.06.1970. die 2. Rnderung am 16.11.1979 und die 3. Rnderung 
am 26.02.1981 rechtsverbindlich geworden. 

Im Fl~chennutzungsplan der Verba inde Kirchberg 
(Hunsrückl, der am 03.12.1981 wirksam geworden ist, wurde das 
bisherige Pla iet als Wohnbaufl~chen nach § 1 Abs. 1 Nr.; 1 
8aunutzungsverordnung dargestellt. 
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